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Begründun~ + 

zum Be'oauungsplan NT,2-q.S 

1 1  Innenstadt, IX. Änderung" 
(Am Waldthausenpark/Maxs iti-aße) 

I. Xäurnlicher Geltungsbereich 


11. Allgemeines 


111. Bodenordnungsmaßnahmen und Kosten 


+ Siehe $ 9 Absatz 6 des Bundesbaugesetzes (BBauG) vom 
23. G. 1960 (BGB~.I S. 341). 
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I. Räumlicher Grltungsbereich 


Der ~äurnliche Geltunzsbereich ist im Bebauungsplan 

11 Innenstadt, IX. Änderung" durch einen braunen Farb- 

screifen eindeuzig gekennzeichnet. 


Der Plan crfaßc den von der SLraße " ~ mWald~hausen-


park", der Lindenallee, der Maxstraße und der Hinden- 


burgscraße umschlossenen Baublock. 


11. Allgemeines 


Der oben bezeichnete Baublock wird beieits von den 


rechtsverbindlichen Bebauungsplänen "Innenstadt" aus dem 


Jahre 1956 und "~nnenstadt, VII. Änderung" aus dem Jahw 

1964 erfaßt. Im ersten Plan war im Blockinnern eine 

11Fläche zum Einstellen von Kraftfahrzeugen'' ausgewiesen, 


im zweiten Plan ist an zleicher Stelle ein Parkhaus mit 


4 bis 7 Ebenen festgesetzt. 

Dieses Parkhaus wird zur Zeit eebaut. Bisher war eine Zu- 


und h.u.sfahrt an der Straße "Am Waldthausenpark" und eine 


Zufahrt von der Maxstraße her vorgesehen. Wegen der Kapa- 


z i i ä t  des Parkhauses - Ca. 460 Stellplätze - ist es notwen- 

dig, auch 2n del? Maxstraße eine breitere Zuwegung anzule- 


gen. Dazu wird die Änderung der im rechtsverbindlichen 


Bebauungsplan "Innenstadt, VII. Änderung'' für die Besitzun- 


gen Waxstraße Nr. 16 und 20 enthaltenen Festsetzungen 


- zweiIV-geschossige Gebäude mit einer ca. 7 m breiten 
überbauten Durchfahyt zum Parkhaus - erforderlich. 

Es ist jetzt vorgesehen, im Anschluß an das Haus Maxstraße 

Nr. 22 nur ein IV-geschossiges Gebäude und zwischen diesem 

und dem Haus Maxstraße Nr. 16 eine 12,oo m breite, nicht 
überbaute Durchfahrt festzusetzen. Hierdurch ergibt sich 

für das Gr~inds Lück Maxstraße Nr . 20 eine wir¿schaf tliche Be- 
bauung mit einer Frontbreite von etwa l7,o m. 

Die bisher in dem Jetzt entfallenden Baukörper auf dem Grund- 

stück Naxstraße Nr. 18 vorgesehene Durchfahrt zum Parkhaus, 

hätte auch für die Bewohner der darüber befindlichen Stock- 

werke eventuell eine Lermbelästigung ergeben. 



111. Bodenordnungsmaßnahmen und K~sten 

- PP 

Weitergehende Bodenordnungsmaßnahmen als in der Begrün- 


dung zum Bebauungsplan vom 2. Januar 1963 aufgeführt sind, 

werden nicht erforderlich. 


Durch die vorliegende IX. Änderung des Sebauungsplanes 

Innenstadt entstehen der Stadt keine zusZtzlichen Kosten. 


Essen, den 8. Dezember 1964 
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< Baudirektor 

Diese Begriindung hat gemäß 5 2 Pbs. 6 des Bunaesbaugesetzes vom 
23. Juni i96o (BGBL. I S. 341) in der Zeit vom E .  März 1965 bis 
7. April !>G5 öffentlich aus~elegen. 


Essen, den E .  April 1965 
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Oberr~~s- und -baurat gier 



Die Bekanntmachung gemäß $ 12 des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 


1960 (BGR~.I S. 141) ist im Amtsblatt der Stadt Essen Nr. 59 

vom 2. Oktober 1965 veröffentlicht worden. 

Diese Begründung liegt ab 4. Oktober 1965 öffentlich aus. 


Essen. den 4. Oktober 1965
, -
berstadtdirektor 


.Verm ..Amtmann 


Mit Rtickgicht auf dm Paraphenrechkprechung sind die 
Genehmigung des Bebauungsplanes sowieOrt und Zelt 




